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Mittwoà âsn 15. àrìuar.

Erscheint Mittwoch und Samstag.
Inserate: kö Cts. die Zeile.

Herau5gegekm von mier knihotischm gesellschast.

Dit todte Hand.

- P Es versteht sich von selbst, baß die katholische

Kirche mit ihrem universalen Berns, ans das Wokl der

ganzen Menschheit einzuwirken, von dem Streben nicht ab-

lassen kann, materielles Vermögen zu suchen, dasselbe zu

erhallen und zu vermehren. Ist ja der irdische Besitz eines

der hauptsächlichsten Mittel, ihrer geistigen Wirtsamkeil eine

feste Grundlage zu geben und ihren Institutionen eine

dauernde Existenz zu verschaffen. Durch keinen „Spruch"
ist das Recht der Kirche, Vermögen zu erwerben, im Ernste

weniger bewährt als durch die landläufige Phrase: „Die
Kirche ist nicht von dieser Welt, deßhalb hat sie mit den

Gütern dieser Welt auch nichts zu schassen." Allerdings
ist die katholische Kirche nicht von dieser Welt und deßhalb

verschmäht sie es auch, im Sinne dieser Welt reich zu sein.

Aber sie ist doch in dieser Welt und soll ans die Welt sitti-

gend und heiligend einwirken: — wie aber wäre das mög-

lich, ohne eine materielle Unterlage für ihre nichts weniger

als weltlichen Zwecke. Oder wo sollen die Träger ihrer

heiligen Aemter ihr tägliches Brod hernehmen, wo ihre Her-

bergen aufschlagen, wo soll der heilige Dienst vollzogen

werden, wie Unterricht und Erziehnng möglich sein, wie

soll dem nach Höhcrem strebenden Sinn eine Zuflucht gc-

schaffen werden, wenn die Kirche des Rechtes entbehren soll

Klöster und Asyle zu gründen und zu besitzen? wie soll sie

ihre liebste Mission, eine Mutter der Armen zu sein und
eine Pflegerin der Kranken, .erfüllen, wenn ihr verwehrt
wäre, Brod zu suchen für die Hungrigen und Heilmittel
für die Kranken? Nein, jede Bethätigung ihrer nnerschöpf-

lichen Mission ist unzertrennlich von dem Recht und der

Pflicht, Vermögen zu erwerben und zu vermehren. — Die-
scs Recht der Kirche wurde auch stets allgemein und öffcnt-
lich anerkannt, von der Stunde, da die Kaiser Lieinns und

Constantin der Kirche sich zuwandten — durch alle Jahr-
Hunderte der christlichen Zeitrechnung bis herab zu den neue-

sten Vereinbarungen mit dem apostolischen Stuhle. Nicht

blos, daß dem Streben der Kirche, Vermögen zu erwerben,

keine Fesseln angelegt wurden, der Staat begünstigte viel-

mehr die Vcrmögcnscrwerbung der Kirche und ihrer Körper-
schaftcn. Bei dem religiösen Zug der Zeiten geschah es

nun, daß die Kirche allmälig zu einem großen, ja collosa-
lcn Besitzstand gelangte und so lange die Richtung der Zeit
eine religiöse war, so lange eine warme Liebe zur Kirche
die Gesellschaft belebte, so lange der großartige Besitz seine

bestimmungsmäßige Verwendung fand und in alle gesell-

schaftlichen Verhältnisse scgcnbringcnd eindrang, hatte das

großartige Vermögen der Kirche auch keine Neider. Es darf
übrigens nicht übersehen werden, daß das Gcsammtvcrmögen
der Kirche dem Verkehr bleibend entzogen war, einmal deß-

halb, weil der große Reichthum, der sich in den Hallen der

Kirchen ansammelte, dieselbe nie nöthigte, Veräußerungen
vorzunehmen; — ist es ja nur das Loos des armen Pnbli-
knmS, das kleine Bcsitzthnm stets von Handln Hand wan
dein zu sehen; nnd sodann bestand die kirchenrcchtliche Vor- ^
schrift, nur gegen wirkliche Vortheile zu veräußern. Dieses
Verlorengehen des Kirchcnvcrmögens für das Leben des Ver-
kehrs, dieses Absterben der an die Kirche gelangten Güter
für den Wechsel des praktischen Lebens nannte man Amor-
tisation nnd die Kirche als die Univcrsalcigcnthümcrin der-
selben nannte man die „todte Hand", manus monua, weil
sie die an die Kirchen, Klöster, Stifte, Seminarien nnd
Hospitäler verabfolgten Güter nie mehr herausgab, sondern
sie mit gewissenhafter Verwaltung ihrem ewigen Zwecke zu
erhalten bestrebt war. Aber auch aus dein Grunde erhielt
die Kirche der Commnnität gegenüber dem Namen „todte
Hand", weil ihre Güter überhaupt stcucr- nnd lastenfrei
waren. -

Obgleich die Kirche mit ihrem großartigen Vermögen
dem Gemeinwesen auf hundert und tausend Wegen fördcr-
lich und unterstützend entgegenkam und dasselbe den vollen
erregen eines in die Hände Gottes niedergelegten Almosens
empfing, so darf es unter Menschen doch nicht Wunder
nehmen, wenn dieser Zustand der Dinge zuerst Scheelsucht
und Unbchaglichkeit, endlich offenen Widerstand hervorrief,
der zuletzt in Gesetzen gegen die Amortisation, d. h. gegen



die unbedingte Uebcrtragnng von Gütern an die sogenannte

todte Hand seinen Ausdruck fand (Amortisationsgcsctze).

Vereinzelte Erscheinungen dieser Amortisationsgcsctze zeigen

sich schon im 10. Jahrhundert, wo König Otto III, den

dänischen Bischöfen das Recht verlieh, in seinem Lande Be-

si innigen zu erwerben, weil ohne solche königl. Erlaubniß

ein solcher Gntcrcrwcrb unzulässig war. Ununterbrochen

ziehen sich dann diese Gesetze durch das ganze Mittelalter

hindurch, — Eigentlich systematisch und mit dem Streben,

di- Kirche zu beengen, wurde die Amortisationsgcsctzgebnng

erst im letzten Jahrhundert betrieben, und wir finden von

da an keinen Staat, die katholischen nicht ausgenommen, in

welchem nicht ein aus dem sog. Anfsichtsrecht des Staates

hergeleitetes Verbot besteht, ohne Staatsgcnehmignng der

Kirche Güter zu erwerben. — Mag die frühere Zeit ihre

politischen, polizeilichen und staatswirthschaftlichcn Gründe

g-babt haben, gegen die unbedingte Anhäufung von Gütern

>n den Hände» der Kirche sich zu erheben, wir wollen das

dahingestellt sein lassen; daß aber überwiegende Gründe für
die Abschaffung der Gesetze gegen die sog. „todte Hand"

sich vorbringen lassen, das wird wohl Niemand bezweifeln.

Ist ja alles darnach angethan, den Standpunkt der alle

Verhältnisse umspannenden und drückenden Staatsomnipo-

tcnz aufzugeben und corporatives Leben zu schaffen und er-

starken zu lassen. Wer sieht ferner nicht ein, daß durch die

enorme Gütcrzerstückelnng die Armuth immer mehr wächst,

und ihr ein Gegengewicht bereitet werden muß in der Samm-

lung von Grundcigenthum, das nicht bei jedem unvcrmu-

theten Todesfall in unzählige Theile zerfährt. Da die Kirche

nirgends mehr daran denkt, Steuerfreiheit in Anspruch zu

nehmen, ihre Güter vielmehr an allen Abgaben und Lasten

Antheil nehmen wie die andern, so ist es in der That

jchwcr einzusehen, warum dem Erwerb der Güter durch die

Kirche so ganz besondere Hemmnisse bereitet werden, abge-

sehen davon, daß es beleidigend ist, in solcher Weise bevor-

mundet zu werden. Man sollte nicht vergessen, daß mau

es hier mit der Kirche Gottes zu thun hat, in welcher der

Geist des Herrn waltet. Wo aber der Geist und die Liebe

des Herrn waltet, da kann im eigentlichen Sinne von einer

todten Hand nicht die Rede sein. Vielmehr schaltet die

todtc Hand da, wo die kirchliche Anschauungsweise ersterben

ist und die herzlose geizige Spekulation die Armuth ans-

saugt, sie als Proletariat auf die Gasse weist und ihre

Gewinne in modernen Palästen aufhäuft. Diese Habsucht

hat am meisten über die todtc Hand geschrieen, weil deren

Güter für ihre Fangarme weniger faßbar waren und weil

deren Unterstützung oft viele unbemittelte Bürger vor dem

Rachen des Geizes rettete. Wo ja ein Kloster gestanden,

da sollen die Umwohner zeugen, ob sie von der todten Hand

sich gedrückt gefühlt haben, oder ob sie jetzt ohne Kloster

wohlhabender und glücklicher seien. *) Wenn denn doch

von einer todten Hand die Rede sein soll, so möchte ich sie

lieber in der Kanzlei eines Criminalamts w. als im Rcfec-
torium einer Abtei suchen.

Hauptrechnungsablage über die Wirksamkeit des Vereins

der hl. Kindheit Jesu für das Jahr 1860—6!.

—, -s- Soeben erhalten wir die Mittheilungen des Cent-

ralraths von Paris, dem wir folgende Hauptpunkte entheben:

I. Einnahmen. Kasscnbestand des vorigen Jahres
Fr. 134,179. 39, monatliche Beiträge, Geschenke, Verkauf
von Jahrbüchern, Medaillen, Bildern w. Fr. 1,433,804. 74,
verschiedene Zinse Fr. 9354. 18, Verkauf von Bildern w.
durch Bonasse Fr. 4354. 49, Total Fr. 1,561,593. 70.

II. Ausgaben. Unterstützungen für die Missionen

Fr. 1,384,000, direkt von Spanien nach China gesandte

Unterstützungen Fr. 10,300, für heil. Messen und Zinse
Fr. 350, Bnrcaukosten Fr. 16,465. 64, Jahrbücher, Hand-
büchcr und Drucksachen Fr. 85,371. 34, Bilder und Mcdail-
lcn Fr. 35,973. 18, Summe Fr. 1,419,350. 06, Kassen-
bestand Fr. 143,333. 64, Total Fr. 1,561,593. 70.

III. Verzeichnis; der Beiträge nach den Lä n-
der». Europa Fr. 1,333,079.33, Frankreich Fr. 703,035,
Belgien Fr. 119,345, Holland Fr. 33,345, Preußen

Fr. 111,917, Baicrn Fr. 75,046, Baden Fr. 9881, Ocster-

reich Fr. 33,334, Schweiz Fr. 36,147, Kirchenstaat Fr. 56,640,
Sardinien Fr.'106,944, Königreich beider Sizilien Fr. 49,376,

Insel Malta Fr. 1500, Großbritannien Fr. 6791, Spanien
Fr. 10,388, Portugal Fr. 350, Griechenland Fr. 83, Nuß-
land (Polen) Fr. 176, Schweden und Norwegen Fr. 86.

Asien Fr. 12,331. 23, Afrika Fr. 2W8 83. Amerika
Fr. 5«M4. 83.

Nach dem Rechnungsabschluß betrug die Einnahme mit
dem Kasscnbestand 1859—60 nur Fr. 1,391,340, dagegen

stieg dieselbe 1860—61 auf Fr. 1,447,413. 41, übertraf
also die vorhergehende um Fr. 183,146. 63. Am übcrra-
schendstcn aber ist, wie der Berichterstatter hervorhebt, die

Vermehrung der Einnahme in Italic», diesem so schwer

heimgesuchten Lande, wo das bedrängte Rom noch immer

an der Spitze stände. Am meisten aber freut sich mit Recht

der Berichterstatter darüber, daß zum ersten Male unter
den Beitragenden sechs apost. Vikariatc China's auftreten,
wobei der Geist der Einfalt, womit die bekehrten Chinesen

ihre Almosen spenden, noch höher anzuschlagen sei, als die

Gaben selbst.

Gedanken über die Restauration der Kirche in Deutschland, Regens-

bürg k353. Ein vortreffliches Buch, dem ein Theil obiger Gedan-

ken entnommen sind.



^ P Urkantont. Ueber ein Bisthum der Urschwciz
gehen die sonderbarsten Zeitungsnachrichten in Umlauf.
Die „St. Gallcr-Zeitung", welche in ihrem radicalen Fana-
tismns das Gras wachsen hört, meint, die ganze Geschichte

s" cin fein angesponnenes Manöver des Theo dos,
welcher das Collegium von Schwyz zur bischöflichen Rest-

dcnz und sich zmn Bischof von Schwyz mächen wolle! Und

cin Correspondent der „Schweizer-Zeitung" ist fest überzeugt,

„daß das Bisthnm Waldstätten, oder wie immer genannt,

„in das Reich der Träume verwiesen wird. Und warum?

„Weil Schwyz nicht will."
Zürich. Soeben vernehmen wir die Kunde, daß

auch der Bischof von Basel zu Gunsten des Fortbc-
standcs des Klosters Rhein an bei der hiesigen Regierung

zu Handen des Großen Rathes seine Fürsprache cingc-

legt habe.

— P Frcilmrg. Zu der Stadt Freiburg wurde cin

dritter französischer rcformirtcr Lehrer angestellt, dem

mall 31 Kinder anvertraute, die man dadurch vom Besuche

dir katholischen Stadtschulen zurückzuhalten hofft; darf
malt daraus schließen, daß die Misch schulen auch bei den

Protestanten außer Kredit kommen?

-, ^ Solothurn. Die Kirche von Oberdorf, Anno
1694 durch den Baumeister Antonio Gall aus der Lom-

bardei mit Granit umgebant und im Jahr 1678 mit ans-

gezeichneter Stnkatnr geziert, ist gegenwärtig in sinniger
Weise reuovirt worden und bildet dermalen eines der schön-

sten Gotteshäuser des Kantoüs. Es verdient besondere

Anerkennung, daß bei der neuen Restauration der alte

Baustyl beibehalten und die Zerstörungen, welche Anno 1798

im Geiste der damaligen Zeit stattgefunden, wieder ausge-

bessert wurden. Sehr schön ist das Choraltargcmälde von

F. Stella Flandräus in Lyon' Anno 1694 gemalt, Mariä

Himmelfahrt mit 70 Figuren darstellend, welches gegen-

wärtig von einem Wohlthäter reparirt wird. Die Kirche

zu Oberdorf wurde durch Gntthätcr seiner Zeit gebaut und

war ursprünglich nur eine Waldkapelle „in monte abietis";
sie wurde Anno 1423 zu einer Koelesia erweitert; die

Sterbeglocke trägt noch die Jahrzahl 1423 und hat wohl

schon Manchem in das Ende geläutet. Die Kirche in

Oberdorf ist bekanntermaßen eine Wallfahrt, die in frü-
hcrcr Zeit sehr zahlreich ans Nah und Fern besucht wurde;
da dieselbe nun schön hergestellt, so werden die Pilger auch

wieder desto fleißiger und andächtiger sich cinfinden. Dem

Hochw. Pfarrer Wirz und der Gemeinde gebührt öffentlicher

Dank für diese Kirchenrcstauration.

^ P (Eingcs. v. Lande.) Unlängst wurde in einem

öffentlichen Zcitnngsblatte davon Meldung gemacht, wie

eine Anzahl Personen dem Criminalgcrichtc anheimgefallen

sind. Der Grund hicvon wird in Mangel an Verdienst
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und Brod gesucht. Es läßt sich gar nicht läugncn, daß
die Menge von Verbrechen in Nothzcitcn sich zu vermehren
pflegen. Sieht man aber tiefer auf den Grund, so wird
sich ebensowenig in Abrede stellen lassen, daß herrschende

Unsittlichkeit, Liederlichkeit und Verschwendungssucht — eine

Folge irreligiösen Unglaubens — die Noth und das Ver-
brechen massenhaft erzeugt. Legion ist die Zahl derer, welche
den Müßiggang lieben, oder, der Arbeit und Unterwürfig-
keit abhold, von Meister zu Meister wandern, und zu dem
erworbenen Verdienste nichts weniger als Sorge tragen,
sondern ihn schnell verprassen und eigens dem Schnaps-
gcistc — diesem fürchterlichen Molochc — zum Opfer brin-
gen. Hin« jltiL Isorz-mî» Von da die vielen traurigen
Folgen. Dieses tiefer liegende Moment möge der Staats-
mann ja nicht außer Augen verlieren.

Es entsteht dann die Frage: Wird die Unsittlichkeit
abnehmen, wird sie nicht vielmehr in wucherndem Prozente
zunehmen, wenn die Sonn- und Festtage — nach dem

Urtheile der Fremden — fast wie nirgends in vielfach är-
gerlicher Weise entheiliget, öffentliche Arbeiten und Werke

ungestraft vollzogen werden, die administrativen Bureaux
von Amtswegcn offen stehen und überdies; in Einem fort
so viele Veranlassungen zur Vcrgnügnngs-, Genuß- und
Verschwendungssucht dargeboten werden, während anderer-
seits den Bemühungen und Wünschen der Pfarrgcistlichkcit,
welche im Ganzen genommen ihre Pflicht thut, so wenig
Unterstützung und Rechnung getragen wird, die Gcsctzge-

bnng, bezüglich auf Förderung der religiös-christlichen Volks-
crzichnng oder aber beziehungsweise auf Niedcrhaltnng der

Unsittlichkeit, das rechte Auge, und die Erckutivc das linke
zuschließt? — Eltern, Lehrer und Geistliche klagen aller-
wärts mit Einstimmigkeit hierüber, daß bei herrschendem

Zeitgeist- die Jugend kaum mehr in Schranken zu halten
sei. Was wird, wenn es so fortgeht, erst aus der Nach-
kommcnschaft werden? Eine Art Sittcngcricht oder Auf-
sichtsbehördc über die minorenne Jugend in den einzelnen
Gemeinden wäre nöthiger denn je.

-> P Aargau. Trotz der eindringlichen Vorstellung
des Hochwst. Bischofs will der Rcgicrnngsrath dem

Großen Rathe den Gesctzcsvorschlag über die Wahl der
katholischen Geistlichen ohne wesentliche Abän-
dcrungen, nur mit ctwclchcn Erweiterungen, zur zweiten
Berathung vorlegen. Wird in diesem Fall Geistlichkeit und
Volk stumm bleiben?

P Rom. Während die Feinde der Kirche nur auf
ihren Untergang sinnen und mit allen Mitteln den Tag
herbeizuführen suchen, an dem Pins IX. von den Gräbern
der Apostel flüchtig gehen muß, ist der hl. Vater mit ganz
andern Gedanken beschäftigt — mit der Wiedervereinigung
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der orientalischen Christenheit mit dem apostolischen Stnhle.
Schon seit seiner Thronbesteigung hat Pins IX. dieses große
Werk im Auge, und in der That, während die Zustände
in Europa immer trostloser werden, geht durch das Morgen-
land eine große religiöse Bewegung, die mit Gottes Gnade

zur Vereinigung vieler Getrennten mit der alten Haupt-
und Mntterkirche fuhren kann. Rom bereitet sich vor, und

darum ist es der Plan unseres hl. Vaters, eine Anzahl
katholischer Gelehrten ans allen Ländern, namentlich ans

Deutschland, nach Rom zu ziehen, um sich ihres Rathes
und ihrer Wissenschaft zu genanntem Zwecke zu bedienen.

Gegenwärtig weilen Monsignore Fehler ans Wien und

der berühmte Orientalist Dr. Zingcrlc hier. Man sieht,

der Papst denkt gar nicht daran, Rom den Picmontescn

preiszugeben; er macht seine Pläne nicht für heute und

morgen; sondern für wcithinans, — in der Ueberzeugung

von der Unzerstvrbarkeit der Kirche und der Festigkeit des

Stuhles Petri. „Die Pforten der Hölle werden ihn nicht

überwältigen."

Deutschland. Gotha. Unter der hiesigen Bcvölke-

rung ist zur Zeit der Glaube verbreitet: Prinz Albert
sei von katholischen „Pfaffen" vergiftet worden,
weil er sich der Katholisirnng seiner Kinder, welche die an-

geblich jüngst katholisch gewordene Königin Victoria eifrigst

angestrebt, energisch widersetzt habe. Um nun das an dem

Prinzen verübte Verbrechen zu vertuschen, habe die Königin

Victoria, die in England Alles vermöge, die Ocffnnng des

Leichnams verboten, dagegen geboten, denselben schleunigst

zu bestatten. Doch dieß werde hoffentlich nichts helfen,

denn bereits sei Herzog Ernst II. nach London geeilt, um

den Tod seines Bruders zu rächen. Und dieser kolossale

Unsinn — wir betonen es — spuckt nicht etwa bloß in

den Köpfen der inlimu pieps, der kaex popnli. So hörten

wir z. B. noch gestern von einem jungen Mann, der sich

selber für hochgebildet hält, an öffentlicher Wirthstasel obi-

gcs Zeug mit seriösester Miene erzählen.

Preußen. Bei der die kathol. Gelehrten ausschließe n-

den Verfassung dreier Hochschulen des Staats hätte man

erwarten dürfen, daß an den sogenannten paritätischen
Universitäten sich ein annäherndes Verhältniß der katholi-

scheu zu den protestantischen Professoren herausstellen würde.

Dies ist aber nicht im mindesten der Fall. In Bonn
ist nach dem letzten amtlichen Verzeichnis; die Zahl der

ordentlichen katholischen Professoren 10, die Zahl der pro-

tcstantischen 33. Es ist irrig, zu glauben, daß in dem-

selben Verhältniß etwa mehr Protestanten als Katholiken

sich der akademischen Laufbahn widmeten.

Schweizerischer Pius-Verein.

Verdankling für die eingegangenen Jahresbeiträge von
den Orts-Vereincn >schwyz, B rcm garten, dem Kreis-
Verein Sins, den Orts-Vereincn Nendo rf, Zeihen,
Wölfen schieß en.

St. Peters-Pfennige.

Dem bischöflichen Ordinanat Basel eingesandt:
Von einem braven Soldaten, der den hl. Vater liebt Fr. 10. —
Von li. 15 g
Von 15. X i0. -Von der Pfarrei St. Ursanne, bcrn. Jura „ 88. 55

Ilcbertrag laut Nr. 1
„ 28,021. 3g

Fr. 28,134. 94

Für die katholische Kirche in Viel.

Dem bischöflichen Ordinariat Basel eingesandt:
Von 1. II. in M., Kt. Luzcrn Fr. 5.
Von 15. X „ 10. —

Uebertrag laut Nr. 2
„ gg

Fr. 1430.30

Für die katholische Kirche in St. Jmer.

Dem bischöflichen Ordinariat Basel eingesandt:
Von 15. X. i Fr. 10. —

Uebertrag laut Nr. 71 „ 280. —

Ff/M) —

Personal-Chronik. Ernennung. sSt. Gall-nZ Wyl wählte
den Hochw. Hrn. S tad lin, derzeit Kaplan in St. Gallen-Kappel,
zu ihrem zweiten Kaplan, dem der Kinder-Gottesdienst obliegt.

-ß Todesfälle sSolothuru.j Sr. Hoclnv. Chorherr Dänzlev,
dessen Hinschcid wir bereits angezeigt, wurde im Jahr 1812 gleich nach
Vollendung seiner theologische» Studien, von der v. Roll'schcn Familie
zum Kaplan am Stift St. Ursen gewählt; 1813 wurde er dann Prle-
stcr und 1817 Pfarrer von Zuchwpl, wo er das Lehrerseminar grün-
dete; vor dieser Zeit besorgten die Professoren des Kollegiums
während den Ferien den Unterricht der Landschullehrer zur allgcmei-
nen Zufriedenheit. Im Jahr 1826 wurde er zum Pfarrer von Ober-
dorf gewählt, wohin er dann auch das Lehrerseminar übersiedelte und
demselben noch bis 1834 als Leiter vorstand. Im Jahr 1837 wurde
er zum Chorherr von Schönenwerth gewählt und übernahm dann 1838
die Pastoratlon der nengegründeten Pfarrei Niedergösgen, wo er bis
an sein Lebensende segensreich wirkte. — sSchwyz.) Den 11. d.,
Abends 7 Uhr, erfolgte der Hinscheid des Hochw. Hrn. Pfarrers
Zumbach von Altendorf.

EmMMug.
Der Unterzeichnete bringt der Hochw. Geistlichkeit und den

lübl. Kirchen-Vorständen wieder in Erinnerung, daß bei ihm
stctsfort alle Arien von Kirchengefässcn verfertiget werden, als:
Monstranzen, Kelche, Ciborien, Tanfgcfäfsc, Verwahrkreuze,.s
Krcnzpartikel, Lampen, Rauchfässer u f. w., sowohl im gothi-
scheu als auch im Renaissance- und byzantinischen Style.

Ebenfalls werden sämmtliche Kirchengefässe renovirt und
durch frische Vergoldungen und Versilberungen wieder wie nen
hergestellt.

A. Wrngi, Goldschmied.

Klingnau (Kt. Aargau), im Dezbr. 1861. ^

Expedition â Druck von à Kcljmendiinann in Kolothur».


	

